
Gemeinde Sasbach 
-Steuern-/Abgaben- 
Kirchplatz 4 
77880 Sasbach        
   
 
Hundesteuer-Anmeldung – (Anzeige über den Beginn einer Hundehaltung in Sasbach) 
 
1.   Hundehalter/-in: 
1.1 Name: 

 
Vorname: 

 
1.2 Geburtsdatum (freiwillige Angabe): 

 
Telefonnummer/E-mail (freiwillige Angabe): 

1.3 Straße, Hausnummer: 
 

1.4 Postleitzahl, Ort: 
 

 
2.  Angaben zur Hundehaltung: 
2.1 Beginn der Hundehaltung in 

Sasbach: 
 
 

2.2 Rasse (bei Mischlingen bitte 
Kreuzung angeben): 
 
 
 

2.3 Zahl der angemeldeten 
Hunde: 

2.4 Wurftag bzw. Alter bei Beginn 
der Hundehaltung in 
Sasbach: 
 
 

2.5 Zahl der weiteren im 
gleichen Haushalt 
gehaltenen Hunde: 
 
 

2.6 Halter/-innen dieser 
weiteren Hunde: 

2.7 Transponder-Nummer 
 

    

 
Zu den Angaben 1.1, 1.3, 1.4, 2.1 bis 2.6 sind Sie gemäß § 10 Abs. 1 der Satzung über die 
Erhebung der Hundesteuer in Sasbach verpflichtet.   
 
Falls eine Abbuchung der Hundesteuer erwünscht ist, bitten wir Sie, uns zusätzlich noch 
ein SEPA-Lastschrift-Formular auszufüllen. 
 
Ich versichere, die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben. 
 
________________________________________ 
Datum, Unterschrift  
 
 
 
 
 
 
 
 
Auszug aus der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in Sasbach  

- Wird vom Amt ausgefüllt! - 
 
Bz.:  ______________ 
 
Steuermarke: ______           ausgehändigt:       per Post:  
 
Festgesetzt / EDV-erfasst am:  _________________________  

 
Sachbearbeiter:  _____________________ 

 

Telefon: 0 78 41 / 686-32 
Fax: 0 78 41 / 686 – 40 
E-Mail: rathaus@sasbach-ortenau.de 


